
TÄTIGKEITSMERKMALE

Entgeltordnung  
Sozial- und Erziehungsdienst 

(VKA)

TARIFVERTRAG ÖFFENTLICHER DIENST



Impressum
Herausgeber: GEW-Hauptvorstand
Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt am Main
Tel.: 069/78973-0 | Fax: 069/78973-202

info@gew.de | www.gew.de

Verantwortlich: Daniel Merbitz

Texte und Redaktion: Annabell Kolbe

Gestaltung: Werbeagentur Zimmermann GmbH 

Druck: Druckerei Leutheußer, Coburg 
 

 
Mai 2023



– 3 –

ENTGELTORDNUNG SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST (TVÖD VKA)

VORWORT
Die Beschäftigten im kommunalen Sozial- und 
Erziehungsdienst haben in der Vergangenheit 
schon oft gezeigt, dass sie bereit sind, in Tarif-
runden für ihre eigenen Interessen zu kämpfen. 
Falls nötig, auch mit mehrwöchigen Streiks. 

Ihr Einsatz lohnt sich. Sie selbst haben dafür gesorgt, dass 
sie als erste Beschäftigte im Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) ein eigenes Eingruppierungsrecht haben. Die 
tariflichen Regelungen legen fest, welche Qualifikationen und 
Kenntnisse für welche Entgeltgruppe (S 2 bis S 18) erforderlich 
sind. Grundsätzlich gilt: Je höher die Anforderungen, je größer 
die Verantwortung, umso besser sind Beschäftigte eingrup-
piert – und erhalten damit ein höheres Gehalt.

In den vergangenen Jahren setzten die Gewerkschaften in oft 
intensiven und zähen Verhandlungen Verbesserungen für die 
Beschäftigten durch. In der großen Tarifbewegung 2008/2009 
ging es zunächst um ein Eingruppierungsrecht, das die alte 
Vergütungsordnung des BAT ablöste und einen Ausgleich für 
die beim Übergang zum TVöD weggefallenen Bewährungsauf-
stiege brachte. Das Ergebnis war eine eigene Entgeltordnung 
für den Bereich des kommunalen Sozial- und Erziehungsdiens-
tes (zunächst „Anhang zur Anlage C VKA“, seit 1. Januar 2017 
„Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung VKA“). 
Im Jahr 2015 erkämpften die Beschäftigten mit intensiven 
Warnstreiks und einem vierwöchigen Erzwingungsstreik einen 
weiteren Schritt zur Aufwertung der Sozial- und Erziehungs-
berufe. Viele Tätigkeiten wurden einer höheren Entgeltgruppe 
zugeordnet. Der nächste Schritt erfolgte 2022. Nach intensi-
ven Warnstreiks gelang es den Gewerkschaften, die tariflichen 
Eingruppierungsregelungen erneut zu verbessern und den 
kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst aufzuwerten. In der 
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Summe hat sich die Bezahlung der Beschäftigten im kommuna-
len Sozial- und Erziehungsdienst deutlich verbessert und kann 
jetzt mit anderen Ausbildungsberufen mithalten. Dadurch ist 
der Beruf attraktiver geworden. 

Der Weg, den Gewerkschaften und die Beschäftigten zusam-
men gehen, ist aber noch nicht zu Ende. Nach wie vor fehlen 
viele Tausend Fachkräfte. Um qualifizierte und motivierte 
Menschen für diese tollen und wichtigen Berufe im Sozial- und 
Erziehungsdiensten zu gewinnen, sind weitere Aufwertungs-
schritte nötig. Dafür braucht es eine starke GEW. Denn nur 
eine Gewerkschaft mit vielen Mitgliedern, die sich in die Tarif-
auseinandersetzungen einbringen, ist durchsetzungsfähig. 

Die GEW bietet für ihre Mitglieder eine kostenlose individuelle 
Beratung zur Anwendung der Tätigkeitsmerkmale und zur kor-
rekten Eingruppierung an. In Streitfällen mit dem Arbeitgeber 
gewährt sie Rechtsschutz und vertritt ihre Mitglieder vor dem 
Arbeitsgericht.

Die stets aktuellen Entgelttabellen  
sind auf der GEW-Website einsehbar:
www.gew.de/entgelttabellen 
oder einfach QR-Code scannen
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DIE TÄTIGKEITSMERKMALE  
UND DIE DAZU GEHÖRENDEN 

PROTOKOLL ERKLÄRUNGEN  
IM WORTLAUT

Anlage 1 (VKA) Teil B Abschnitt XXIV.
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe S 2
Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen/Kinder-
pflegern, Sozialassistentinnen/Sozialassistenten und Heil-
erziehungspflegehelferinnen/Heilerziehungspflegehelfern  
mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nr. 1 und 3)

Entgeltgruppe S 3 
Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger , Sozialassistentinnen/
Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelferinnen/Heil-
erziehungspflegehelfern mit staatlicher Anerkennung oder 
mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nr. 1 und 3)

Entgeltgruppe S 4 
1.  Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger, Sozialassistentinnen/

Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelferinnen/
Heilerziehungspflegehelfern mit staatlicher Anerkennung 
oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 
2.  Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit 

abgeschlossener Berufsausbildung. 
 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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3.  Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern, 
Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger oder 
Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

Entgeltgruppe S 5 
[nicht besetzt]

Entgeltgruppe S 6 
[nicht besetzt]

Entgeltgruppe S 7
Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung als Grup-
penleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Berufsförde-
rungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a und 17)

Entgeltgruppe S 8a
1.  Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/

Heilerziehungspfleger und Heilerzieherinnen/Heilerzieher 
mit staatlicher Anerkennung und jeweils entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 3 und 5)

2.  Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung und 
einer abgeschlossenen Weiterbildung als geprüfte Fachkraft 
für Arbeits- und Berufsförderung als Gruppenleiterin/Grup-
penleiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten 
oder in Werkstätten für behinderte Menschen.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 1a)

Entgeltgruppe S 8b 
1.  Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/

Heilerziehungspfleger und Heilerzieherinnen/Heilerzieher 
mit staatlicher Anerkennung und jeweils entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
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gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, mit besonders schwierigen 
fachlichen Tätigkeiten.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 3, 5 und 6) 
2.  Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industrie-

meisterinnen/Industriemeister oder Gärtnermeisterin-
nen/Gärtnermeister als Gruppenleiterin/Gruppenleiter 
in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder 
Werkstätten für behinderte Menschen.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 1a) 
3.  Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/Sozial-

arbeitern bzw. Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 1a)

Entgeltgruppe S 9
1.  Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/

Heilerziehungspfleger und Heilerzieherinnen/Heilerzieher 
mit staatlicher Anerkennung und jeweils entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben, mit fachlich koordinierenden 
Aufgaben für mindestens drei Beschäftigte mindestens 
der Entgeltgruppe S 8b Fallgruppe 1.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 3 und 5)
2.  Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Aner-

kennung und entsprechender Tätigkeit.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a und 7) 
3.  Beschäftigte in der Tätigkeit von Heilpädagoginnen/Heil-

pädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – 
soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
staatlicher Anerkennung.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a und 15)
4.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten. 
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a und 8) 
5.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als stän-

dige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von 
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Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 40 Plätzen bestellt sind. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)

Entgeltgruppe S 10 
[nicht besetzt]

Entgeltgruppe S 11a 
Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-
tagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 
SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4 und 8)

Entgeltgruppe S 11b
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagogin-
nen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie 
Heil pädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener 
Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landes-
recht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Protokollerklärung Nrn. 1 und 15) 

Entgeltgruppe S 12
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/
Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heil-
pädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hoch-
schulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht 
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen Tätigkeiten. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 12 und 15) 
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Entgeltgruppe S 13
1.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen. 
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9) 
2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als stän-

dige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 70 Plätzen bestellt sind. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)

Entgeltgruppe S 14
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/ 
Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heil-
pädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hoch-
schulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht 
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entspre-
chender Tätigkeit, sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben, die Entscheidungen zur Vermeidung der 
Gefährdung des Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit 
mit dem Familiengericht bzw. Betreuungsgericht Maßnahmen 
einleiten, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder 
mit gleichwertigen Tätigkeiten, die für die Entscheidung zur 
zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit psychischen 
Krankheiten erforderlich sind (z. B. Sozialpsychiatrischer Dienst 
der örtlichen Stellen der Städte, Gemeinden und Landkreise).
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 13, 14 und 15)

Entgeltgruppe S 15 
1.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen. 
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9) 
2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als stän-

dige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 100 Plätzen bestellt sind. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)
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3.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten 
für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX 
oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwach-
sene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nr,. 1a, 8) 
4.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als 

ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern 
von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung 
im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche 
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von 
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung 
im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 40 Plätzen bestellt sind. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9) 
5.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als stän-

dige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von 
Erziehungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX be-
stellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 4, 10 und 11) 
6.  Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/

Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heil-
pädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hoch-
schulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht 
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich 
mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)

Entgeltgruppe S 16 
1.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen. 
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9) 
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2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als stän-
dige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 130 Plätzen bestellt sind. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)
3.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten 

für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX 
oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachse-
ne Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit 
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9) 
4.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als 

ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern 
von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung 
im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche 
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von 
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung 
im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 70 Plätzen bestellt sind. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9) 
5.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen 

oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen mit 
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 10 und 11) 
6.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als stän-

dige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von 
Erziehungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit 
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen 
bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1,  1a, 4, 9, 10 und 11)

Entgeltgruppe S 17 
1.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen. 
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9) 
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2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als stän-
dige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 180 Plätzen bestellt sind. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)
3.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstät-

ten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB 
IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen 
Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für 
erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 
SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9) 
4.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als 

ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern 
von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung 
im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche 
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von 
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung 
im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 90 Plätzen bestellt sind. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9) 
5.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als stän-

dige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von 
Erziehungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit 
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen 
bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 4, 9, 10 und 11)
6.  Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagogin-

nen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie 
Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener 
Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen 
Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung 
mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
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deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) 
7.  Psychagoginnen/Psychagogen mit staatlicher Anerken-

nung oder staatlich anerkannter Prüfung und entspre-
chender Tätigkeit.

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 16)

Entgeltgruppe S 18
1.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertages- 

stätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens  
180 Plätzen. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9)
2.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten 

für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX 
oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachse-
ne Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit 
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9) 
3.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen 

oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen mit 
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 9, 10 und 11) 
4.  Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagogin-

nen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie 
Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener 
Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen 
Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung 
mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbunde-
nen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe S 17 
Fallgruppe 6 heraushebt.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)



– 14 –

TÄTIGKEITSMERKMALE

Protokollerklärungen: 
1.  1Die Beschäftigten – ausgenommen die in Entgeltgrup-

pe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2, Entgeltgruppe 
S 7, Entgeltgruppe S 8a bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 
und Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 
eingruppierten Beschäftigten – erhalten für die Dauer der 
Tätigkeit in einer besonderen Wohnform (insbesondere 
stationäre Einrichtungen, Wohngruppen für Menschen 
mit Behinderung im Sinne von SGB IX, Kinder- und 
Jugendwohnheimen oder vergleichbaren Einrichtungen 
[Heim]) oder in der ambulant unterstützten Einzel- oder 
Gruppenbetreuung, wenn diese als Präsenzleistung 
durchgängig für 24 Stunden täglich erfolgt, oder in der 
Heimerziehung nach § 34 SGB VIII eine Zulage in Höhe von 
100,00 Euro monatlich, wenn dort ein überwiegender Teil 
der Menschen mit durchgängigem Unterstützungs- oder 
Betreuungsbedarf untergebracht ist bzw. betreut wird; 
überwiegt der Teil der Menschen mit durchgängigem 
Unterstützungs- oder Betreuungsbedarf nicht, beträgt 
die Zulage 50,00 Euro monatlich. 2Für die in Entgelt-
gruppe S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5, S 16 bei 
Tätigkeiten der Fallgruppen 5 und 6, S 17 bei Tätigkeiten 
der Fallgruppe 5 und S 18 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 
eingruppierten Beschäftigten gilt Satz 1 für die Dauer der 
Tätigkeit in einem Wohnheim für erwachsene Menschen 
mit Behinderung entsprechend. 3Für die in Entgeltgruppe 
S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7, 
Entgeltgruppe S 8a bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 und 
Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 
eingruppierten Beschäftigten in einem Heim im Sinne des 
Satzes 1 erster Halbsatz beträgt die Zulage 65 Euro monat-
lich. 4Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen 
Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung 
des Entgelts nach § 21 haben. 5Sie ist bei der Bemessung 
des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu berücksichtigen.  

1a.  1Beschäftigte, denen entsprechende Tätigkeiten als 
Praxisanleiterin/Praxisanleiter in der Ausbildung von 
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Erzieherinnen/Erziehern, von Kinderpflegerinnen/Kinder-
pflegern, von Sozialassistentinnen/Sozialassistenten oder 
von Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspflegern 
übertragen sind und die die übertragene Tätigkeit mit ei-
nem zeitlichen Anteil von mindestens 15 Prozent an ihrer 
Gesamttätigkeit ausüben, erhalten für die Dauer dieser 
Tätigkeit eine Zulage in Höhe von 70,00 Euro monatlich. 
2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen 
Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung 
des Entgelts nach § 21 haben.

2.  Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. 
 a)  Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen 

im Sinne des § 2 SGB IX und in psychiatrischen Kliniken, 
 b)  alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen z. B. in 

Randzeiten, 
 c)  Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgrup-

pen, denen besondere Aufgaben in der gemeinsamen 
Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder 
zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens 
einem Drittel von behinderten Menschen im Sinne des 
§ 2 SGB IX in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, 

 d)  Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im 
Sinne des § 2 SGB IX oder in Gruppen von Kindern und Ju-
gendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten,

 e) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen. 
3.  Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern 

oder Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern gilt auch die 
Tätigkeit in Schulkindergärten, Ganztagsangeboten für 
Schulkinder, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für 
nicht schulpflichtige Kinder und die Betreuung von über 
18jährigen Personen (z. B. in Einrichtungen für behinderte 
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für Obdachlose). 

4.  1Ständige Vertreterinnen/Vertreter sind nicht Vertreterin-
nen/Vertreter in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheits-
fällen. 2Je Kindertagesstätte soll eine ständige Vertreterin 
oder ein ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
bestellt werden.
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5.  Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch 
 a)  Kindergärtnerinnen/Kindergärtner und Hortnerinnen/

Hortner mit staatlicher Anerkennung oder staatlicher 
Prüfung,

 b)  Kinderkrankenschwestern/Kinderkrankenpfleger, die 
in Kinderkrippen tätig sind, 

 eingruppiert.
6. Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. die 
 a)  Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgrup-

pen, denen besondere Aufgaben in der gemeinsamen 
Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder 
zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens 
einem Drittel von behinderten Menschen im Sinne des 
§ 2 SGB IX in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,

 b)  Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen 
im Sinne des § 2 SGB IX oder von Kindern und Jugend-
lichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten, 

 c)  Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür,
 d)  Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen,
 e)  fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens 

vier Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe S 8a,
 f)  Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Facherziehers 

mit entsprechender abgeschlossener Fort- bzw. Wei-
terbildung im Umfang von mindestens 160 Stunden,

 g)  Tätigkeiten in Gruppen mit einem Anteil von mindes-
tens 15 Prozent von Kindern und Jugendlichen mit 
einem erhöhten Förderbedarf,

 h)  Tätigkeiten von Beschäftigten, die vom Arbeitgeber 
zur insoweit erfahrenen Fachkraft nach § 8a SGB VIII 
(Kinderschutzfachkraft) bestellt worden sind.

7.  Unter Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung sind Beschäftigte zu verstehen, die einen 
nach Maßgabe der Rahmenvereinbarung über die Aus-
bildung und Prüfung an Fachschulen (Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 7. November 2002) gestalteten 
Ausbildungsgang für Heilpädagoginnen/Heilpädagogen 
mit der vorgeschriebenen Prüfung erfolgreich abgeschlos-
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sen und die Berechtigung zur Führung der Berufsbe-
zeichnung „staatlich anerkannte Heilpädagogin/staatlich 
anerkannter Heilpädagoge“ erworben haben. 

8.  Kindertagesstätten im Sinne dieses Tarifmerkmals sind 
Krippen, Kindergärten, Horte, Kinderbetreuungsstuben, 
Kinderhäuser und Kindertageseinrichtungen der örtlichen 
Kindererholungsfürsorge. 

9.  1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das 
jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der vom 
1. Januar bis 31. Dezember des vorangegangenen Kalen-
derjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren 
Plätze zugrunde zu legen. 2Eine Unterschreitung der maß-
geblichen je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze von nicht 
mehr als 7,5 v. H. führt nicht zur Herabgruppierung. 3Eine 
Unterschreitung um mehr als 7,5 v. H. führt erst dann zur 
Herabgruppierung, wenn die maßgebliche Platzzahl drei 
Jahre hintereinander unterschritten wird. 4Die Unter-
schreitung der maßgeblich je Tag gleichzeitig belegbaren 
Plätze führt auch dann nicht zu einer Herabgruppierung, 
wenn aufgrund von zu betreuenden Kindern mit erhöhtem 
oder wesentlich erhöhtem Förderungsbedarf entspre-
chende Betreuungsanforderungen festgestellt werden. 
5Eine Unterschreitung auf Grund vom Arbeitgeber ver-
antworteter Maßnahmen (z. B. Qualitätsverbesserungen) 
führt ebenfalls nicht zur Herabgruppierung. 6Hiervon blei-
ben organisatorische Maßnahmen infolge demografischer 
Handlungsnotwendigkeiten unberührt. 

10.  Erziehungsheime sind Heime, in denen überwiegend 
behinderte Kinder oder Jugendliche im Sinne des § 2 
SGB IX oder Kinder oder Jugendliche mit wesentlichen 
Erziehungsschwierigkeiten ständig untergebracht sind. 

11.  Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt nicht für Leiterinnen/Leiter 
bzw. ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/
Leitern von Wohngruppen.

12. Schwierige Tätigkeiten sind z. B. die 
 a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen,
 b)  begleitende Fürsorge für Heimbewohnerinnen/Heim-
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bewohner und nachgehende Fürsorge für ehemalige 
Heimbewohnerinnen/Heimbewohner,

 c)  begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachge-
hende Fürsorge für ehemalige Strafgefangene,

 d)  Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäftigter 
mindestens der Entgeltgruppe S 9,

 e)  Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von behin-
derten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX, bei denen in 
mindestens vier der neun Lebensbereiche im Sinne von 
§ 118 SGB IX nicht nur vorübergehende Beeinträchti-
gungen der Aktivität und Teilhabe vorliegen,

 f)   Tätigkeiten in der Schulsozialarbeit,
 g)   Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von Men-

schen mit multiplen psychosozialen Beeinträchtigun-
gen. 

13.  Unter die Entgeltgruppe S 14 fallen auch Beschäftigte 
mit dem Abschluss Diplompädagogin/Diplompädagoge, 
Erziehungswissenschaftlerin/Erziehungswissenschaftler 
(Bachelor/Master) oder Kindheitspädagogin/Kindheits-
pädagoge (Bachelor/Master), die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. 
Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher An-
erkennung ausüben, denen Tätigkeiten der Entgeltgruppe 
S 14 übertragen sind.

14.  1Das „Treffen von Entscheidungen zur Vermeidung der 
Gefährdung des Kindeswohls und die Einleitung von 
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht 
bzw. Vormundschaftsgericht, welche zur Gefahrenabwehr 
erforderlich sind“, sind im Allgemeinen Sozialen Dienst bei 
Tätigkeiten im Rahmen der Fallverantwortung bei 

 • Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII,
 • der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII,
 •  der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen  

(§ 42 SGB VIII),
 •  der Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten 

(§ 50 SGB VIII)
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  einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden 
Tätigkeiten erfüllt. 2Die Durchführung der Hilfen nach 
den getroffenen Entscheidungen (z. B. Erziehung in einer 
Tagesgruppe, Vollzeitpflege oder Heimerziehung) fällt 
nicht unter die Entgeltgruppe S 14. 3Die in Aufgaben-
gebieten außerhalb des Allgemeinen Sozialen Dienstes 
wie z. B. Erziehungsbeistandschaft, Pflegekinderdienst, 
Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe, Vormund-
schaft, Pflegschaft auszuübenden Tätigkeiten fallen nicht 
unter die Entgeltgruppe S 14, es sei denn, dass durch 
Organisationsentscheidung des Arbeitgebers im Rahmen 
dieser Aufgabengebiete ebenfalls Tätigkeiten auszuüben 
sind, die die Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen.

	 Niederschriftserklärung	zu	der	Protokollerklärung	Nr.	14:
  1Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) ist eine Organisations-

bezeichnung, die auch durch andere Begriffe wie z. B. 
Kommunaler Sozialer Dienst (KSD) ersetzt sein kann. 2Der 
Begriff bezeichnet hier die Aufgabenstellung des Allgemei-
nen Sozialen Dienstes und muss nicht mit der Benennung 
der Organisationsform bei dem einzelnen Arbeitgeber 
übereinstimmen.

15.  1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn 
von einer Hochschule im Sinne des § 1 HRG ein Diplom-
grad mit dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer 
nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein 
Bachelorgrad verliehen wurde. 2Die Abschlussprüfung 
muss in einem Studiengang abgelegt worden sein, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife 
(allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebun-
dene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung 
erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit 
von mindestens sechs Semestern – ohne etwaige Praxis-
semester, Prüfungssemester o. Ä. – vorschreibt. 3Der 
Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des 
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Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 4Dem gleichgestellt 
sind Abschlüsse in akkreditierten Bachelorausbildungs-
gängen an Berufsakademien. 5Ein Abschluss an einer 
ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hoch-
schulbildung, wenn er von der zuständigen staatlichen An-
erkennungsstelle als dem deutschen Hochschulabschluss 
gleichwertig anerkannt wurde.

16.  Psychagoginnen/Psychagogen mit abgeschlossener 
wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit werden von diesem Tätigkeitsmerkmal nicht 
erfasst.

17.  1Voraussetzung für die Eingruppierung ist, dass der/die 
Beschäftigte über eine sonderpädagogische Zusatzquali-
fikation im Sinne der Werkstättenverordnung nach dem 
Neunten Buch des Sozialgesetzbuches oder über eine der 
sonderpädagogischen Zusatzqualifikation gleichgestellte 
Qualifikation verfügt. 2Eine Qualifikation im Sinne von 
Satz 1 kann bis zum 31. Dezember 2029 durch Teilnahme 
an geeigneten Fortbildungsmaßnahmen nachgeholt 
werden. 3Vom Erfordernis einer Qualifikation im Sinne des 
Satzes 1 sind Beschäftigte befreit, denen seit mindestens 
15 Jahren eine Tätigkeit entsprechend der Tätigkeitsmerk-
male der Entgeltgruppe S 7 übertragen ist.
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Arbeitsbedingungen sind LernbedingungenIn der GEW kämpfen wir nicht nur für uns Beschäftigte. Als  Bildungsprofis wissen du und deine Kolleg*innen am besten, was es für gute Bildung braucht. Denn gute Arbeits-bedingungen sind gute Lernbedingungen.

Streiken ohne arm zu werden

Wenn die Arbeitgeber sich 

wieder taub stellen, bleibt uns 

keine Wahl: wir gehen auf die 

Straße. Arbeitgeber zahlen zwar 

kein Gehalt bei solchen Arbeits-

kämpfen – dafür zahlen wir dein 

Streikgeld! Damit sich jede*r das 

Kämpfen leisten kann.

Lebenslang lernen
Unsere Mitgliederzeitschrift „E&W“ sowie zahlreiche Broschü-ren und Ratgeber helfen dir im Arbeitsalltag – aber auch in der bildungspolitischen Debatte. Zu-dem findest du bei uns  viele inter-essante Fort bildungs angebot, die dir für deinen Beruf und darüber hinaus spannendes und nützliches Wissen vermitteln. 

Für eine gerechte Gesellschaft
Klimagerechtigkeit, Feminismus, 
klare Kante gegen Rechts – es 
gibt viel zu tun. Denn als Gewerk-
schaften vertreten wir auch die 
Interessen von dir und deinen 
Kolleg*innen, die über euren 
Arbeitsplatz hinausgehen. Werde 
Teil deiner GEW, denn nur zusam-
men lässt sich was bewegen!

Aktiv im Betrieb

Wir stehen für Demo-

kratie – nicht nur in der 

Politik, sondern auch 

am Arbeitsplatz. Du und 

deine Kolleg*innen kön-

nen mit GEW-Betriebs- 

und Personalräten aktiv 

die Mitbestimmung am 

 Arbeitsplatz gestalten. 
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Online Mitglied werden
www.gew.de/mitglied-werden
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Die Voraussetzung für gute Tarifabschlüsse sind starke 
Gewerkschaften. Gewerkschaften werden stark,  
wenn sie viele Mitglieder haben, die mit ihnen gute  
Arbeitsbedingungen und gute Gehälter durchsetzen.

Deshalb: Jetzt Mitglied werden.
Es lohnt sich!

www.gew.de/mitglied-werden


